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Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Eissporthalle am 
Hungerbachweg 1 der Stadt Landsberg am Lech 
(Tarifordnung Nr. 2) 

I. Grundtarife 
 

1. Übungs- und Trainingsbetrieb mit Eis   

1.1 Schulen   
a) Schulen Stadt und Landkreis je Stunde 72,00 Euro 

b) auswärtige Schulen je Stunde 72,00 Euro 

   

1.2. HCL und Hobbymannschaften   

a) Mannschaften aus Stadt und Landkreis (Training) je Stunde 110,00 Euro 

aa) Mannschaften aus Stadt und Landkreis (Spiel) je Stunde 115,00 Euro 

b) auswärtige Mannschaften (Training) je Stunde 120,00 Euro 

b) auswärtige Mannschaften (Spiel) je Stunde 132,00 Euro 

c) HCL-Nachwuchsmannschaften je Stunde je Stunde 11,00 Euro 

   

1.3. Eisstockschießen, je Saison  (ca. 2,5 h wöchentlich)  

a) Mannschaften aus Stadt und Landkreis  Pauschalbetrag 410,00 Euro 

b) auswärtige Mannschaften  Pauschalbetrag 550,00 Euro 

   

2. Turnierbetrieb/ Veranstaltungen mit Eis   

2.1. Eishockeyturniere und Eisstockturniere   

a) Mannschaften Stadt und Landkreis Pauschale bis zu 7 Std. 495,00 Euro 

 jede weitere Stunde 82,00 Euro 

b) auswärtige Mannschaften Pauschale bis zu 7 Std 620,00 Euro 

 jede weitere Stunde 94,00 Euro 

   

3. Übungs- und Trainingsbetrieb ohne Eis   

3.1. Montag – Freitag   

a) Mannschaften aus Stadt und Landkreis je Stunde 18,00 Euro 

b) auswärtige Mannschaften je Stunde 18,00 Euro 

   

4. Turnierbetrieb/ Veranstaltungen ohne Eis   

4.1) Mannschaften aus Stadt und Landkreis Pauschale bis zu 7 Std. 180,00 Euro 

 jede weitere Stunde 60,00 Euro 

4.2) auswärtige Mannschaften Pauschale bis zu 7 Std. 210,00 Euro 

 jede weitere Stunde 70,00 Euro 
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5. Publikumslauf   

Ermäßigt Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, 
Schwerbehinderte, Inhaber der Ehrenamtskarte und Sozial-Card 

Kinder Kinder bis 6 Jahre 

Familien Ehegatten, eheähnliche Gemeinschaften oder Alleinerziehende jeweils mit eigenen 
Kindern bis zum Alter von 18 Jahren. Die Familiengröße ist nicht begrenzt. 

   

5.1. Einzeleintritt   

a) Erwachsene je Publikumslaufzeit 3,00 Euro 

b) Ermäßigte je Publikumslaufzeit 2,50 Euro 

c) Kinder je Publikumslaufzeit 1,50 Euro 

d) Familienkarte je Publikumslaufzeit 10,00 Euro 

   

5.2. Zehnerkarten (übertragbar in das nächste Jahr)   

a) Erwachsene  30,00 Euro 

b) Ermäßigte  20,00 Euro 

c) Kinder  10,00 Euro 

   

5.3. Saisonkarten   

a) Erwachsene  80,00 Euro 

b) Ermäßigte  50,00 Euro 

c) Kinder  25,00 Euro 

   

6. Strafgebühr   

Eisläufer /-innen die sich unbefugt bzw. ohne eine gültige Eintrittskarte vorweisen zu können, in der 
Eissporthalle aufhalten, haben eine Strafgebühr in Höhe von 50,00 Euro zu entrichten. 
Wiederholungstätermüssen mit Hausverbot bzw. einer polizeilichen Anzeige rechnen. 
 

II. Sonderregelung 

Nach pflichtgemäßem Ermessen kann von den Tarifen im Sonderfall abgewichen werden. 

III. Zusatzkosten 
 

1. Beteiligung an den Einnahmen bei kommerziellen und übrigen Veranstaltungen ohne Eis 
a) bei bis zu 500 Besuchern 6% der Einnahmen  
b) bei 501 bis 1.000 Besuchern 7% der Einnahmen  

c) bei über 1.000 Besuchern 8% der Einnahmen  

   

2. Rüstzeiten   

Auf- und Abbauzeiten werden mit 40% des anzuwendenden Tarifs berechnet 
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3. Personalkosten 
Techniker und Hausmeister je Person und Stunde 42,84 Euro 

Reinigungspersonal je Person und Stunde 29,75 Euro 

Auf- und Abbauhelfer, Ordnungsdienst je Person und Stunde 9, 52 Euro 

   

4. Schlittschuhverleih   

a) Schulen je Person 1,00 Euro 

b) übrige Nutzer je Person 3,00 Euro 

   

5. Schlittschuhschleifen   

Für alle Nutzer  je Paar 5,00 Euro 

   

6. Nebenkosten   

Durch das Nutzungsentgelt sind allgemeine Reinigung, Beleuchtung und Heizung abgegolten. 
Besondere Leistungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 

 

 

IV. Abrechnung 

1. Einzelveranstaltungen   

Die Abrechnung erfolgt bei Einzelveranstaltungen grundsätzlich per Rechnung nach der Veranstaltung. 

 

2. Veranstaltungsserien 

Die Abrechnungen bei Veranstaltungsserien erfolgt je Monat oder nach Vereinbarung. 

 

3. Mehrwertsteuer 

In allen Tarifen ist die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% bereits enthalten. 

 

Diese Tarifordnung tritt am 01 .05.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Tarifordnung vom 01.10.2015 
außer Kraft. 

Landsberg am Lech, 16.02.2017 
Stadt Landsberg am Lech 

gez. 

Mathias Neuner 
Oberbürgermeister 


